
im Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem in Bezug auf 
bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen — Ausschließ
lich infolge der im vorgenannten System vorgesehenen Gegen
kontrollen festgestelltes Fehlen der Registrierung — Anwendung 
des Integrierten Systems auf Agrarumweltbeihilfen, die keine 
„Tier“-Beihilfen darstellen, deren Gewährung jedoch von einer 
bestimmten Viehbestandsdichte abhängt 

Tenor 

1. Die zuständigen Behörden können bei Beihilfen nach Art. 22 der 
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 
über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch 
den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land
wirtschaft (EAGFL) und zur Änderung bzw. Aufhebung bestimm
ter Verordnungen in der durch die Verordnung (EG) Nr. 
1783/2003 des Rates vom 29. September 2003 geänderten 
Fassung, für die die Viehbestandsdichte eine Voraussetzung dar
stellt, nach dieser Vorschrift und Art. 68 der Verordnung (EG) Nr. 
817/2004 der Kommission vom 29. April 2004 mit Durch
führungsbestimmungen zur Verordnung Nr. 1257/1999 Gegen
kontrollen anhand der Daten im integrierten Verwaltungs- und 
Kontrollsystem durchführen und sich insbesondere auf Daten stüt
zen, die in der Datenbank eines nationalen Systems zur individu
ellen Kennzeichnung und Registrierung von Rindern wie des un
garischen Systems zur individuellen Kennzeichnung und Registrie
rung von Rindern (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszer) enthalten sind. 

2. Die zuständigen Behörden können sich nach Art. 22 der Verord
nung Nr. 1257/1999 in geänderter Fassung und Art. 68 der 
Verordnung Nr. 817/2004 bei der Kontrolle der Voraussetzungen 
für die Gewährung einer in diesem Art. 22 vorgesehenen Beihilfe 
für Agrarumweltmaßnahmen lediglich auf die Daten eines natio
nalen Systems zur individuellen Kennzeichnung und Registrierung 
von Rindern wie des ungarischen Systems zur individuellen Kenn
zeichnung und Registrierung von Rindern stützen, um diese Bei
hilfe zu verweigern, ohne dass sie notwendigerweise weitere 
Nachprüfungen vorzunehmen hätten. 

3. Art. 22 der Verordnung Nr. 1257/1999 in geänderter Fassung 
und Art. 68 der Verordnung Nr. 817/2004 sind im Licht von 
Art. 16 der Verordnung (EG) Nr. 796/2004 der Kommission 
vom 21. April 2004 mit Durchführungsbestimmungen zur Ein
haltung anderweitiger Verpflichtungen, zur Modulation und zum 
Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem nach der Verord
nung Nr. 1782/2003 dahin auszulegen, dass die nationalen 
Behörden — soweit sie lediglich die Daten eines nationalen Sys
tems zur individuellen Kennzeichnung und Registrierung von Rin
dern wie des ungarischen Systems zur individuellen Kennzeichnung 
und Registrierung von Rindern prüfen, um zu kontrollieren, ob die 
Voraussetzungen für eine in Art. 22 vorgesehene Beihilfe für 
Agrarumweltmaßnahmen, deren Gewährung von der Vieh
bestandsdichte abhängt, erfüllt sind — in Bezug auf diese Voraus
setzungen eine Informationspflicht haben, die darin besteht, den 
von dieser Beihilfe betroffenen Inhaber eines landwirtschaftlichen 
Betriebs davon in Kenntnis zu setzen, dass Tiere, die in diesem 
nationalen System nicht ordnungsgemäß identifiziert bzw. regis
triert sind, als Tiere zählen, bei denen Unregelmäßigkeiten fest
gestellt wurden, die Rechtsfolgen wie eine Kürzung oder einen 
Ausschluss der betreffenden Beihilfe nach sich ziehen können. 

( 1 ) ABl. C 113 vom 1.5.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 14. Juli 2011 
(Vorabentscheidungsersuchen des Højesteret — Dänemark) 

— Viking Gas A/S/Kosan Gas A/S, ehemals BP Gas A/S 

(Rechtssache C-46/10) ( 1 ) 

(Marken — Richtlinie 89/104/EWG — Art. 5 und 7 — Als 
dreidimensionale Marke geschützte Gasflaschen — Inverkehr
bringen durch einen ausschließlichen Lizenznehmer — 
Tätigkeit eines Wettbewerbers des Lizenznehmers, die im 

Wiederbefüllen dieser Flaschen besteht) 

(2011/C 269/17) 

Verfahrenssprache: Dänisch 

Vorlegendes Gericht 

Højesteret 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Viking Gas A/S 

Beklagter: Kosan Gas A/S, ehemals BP Gas A/S 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Højesteret — Auslegung der 
Art. 5 und 7 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates 
vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschrif
ten der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 40, S. 1) — 
Inverkehrbringen einer Gasflasche aus Verbundwerkstoff, deren 
Form als eine aus der Verpackung bestehende dreidimensionale 
nationale und Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, durch den 
ausschließlichen Lizenzinhaber — Tätigkeit eines Wettbewerbers 
des Lizenzinhabers, die darin besteht, dass er die Verbundwerk
stoff-Gasflaschen befüllt und das in ihnen abgefüllte Gas ver
kauft, nachdem er auf den Flaschen einen Aufkleber, der an
zeigt, dass die Flasche von ihm befüllt wurde, angebracht hat, 
ohne jedoch die Bild- und die Wortmarke des ausschließlichen 
Lizenzinhabers zu entfernen 

Tenor 

Die Art. 5 und 7 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten über die Marken sind dahin auszulegen, dass sie es dem 
Inhaber einer ausschließlichen Lizenz zur Verwendung von für die 
Wiederverwendung bestimmten Kompositgasflaschen, deren Form als 
dreidimensionale Marke geschützt ist und auf denen er seinen Namen 
und sein Logo, die als Wort- und Bildmarken eingetragen sind, an
gebracht hat, sofern er keinen berechtigten Grund im Sinne des Art. 7 
Abs. 2 der Richtlinie 89/104 geltend machen kann, nicht erlauben, 
dagegen vorzugehen, dass diese Flaschen, nachdem sie von Verbrau
chern gekauft wurden, die in der Folge das darin ursprünglich ent
haltene Gas verbraucht haben, von einem Dritten gegen Bezahlung 
gegen Kompositflaschen ausgetauscht werden, die mit nicht von diesem 
Lizenzinhaber stammendem Gas gefüllt sind. 

( 1 ) ABl. C 80 vom 27.3.2010.
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